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Verlässliche Rahmenbedingungen
für das Handwerk

Der Ausgang der Landtagswahl vom 13. Mai 
mit der Mehrheit von Rot-Grün hat mich in seiner 
Deutlichkeit doch sehr überrascht. Ein Wahlsieg, 
der letztlich wohl nicht den Wahlkampfthemen 
der Parteien, sondern eher der Beliebtheit der Spit-
zenkandidaten geschuldet war. 

Die künftige Landesregierung muss nun bewei-
sen, dass Sie insbesondere für das Handwerk und 
den Mittelstand verlässliche Rahmenbedingun-
gen schaffen kann. Vor allem in einer Lebensfrage 
dieses Landes müssen die Weichen richtig gestellt 
werden: in der Konsolidierung des Landeshaushal-
tes. Nordrhein-Westfalen hat eine Pro-Kopf-Ver-
schuldung, die deutlich über dem Durchschnitt 
der übrigen Flächenländer liegt. Darum brauchen 
wir eine konsequente Konsolidierungspolitik. Das 
geht nur über Einsparungen. Wir fordern die neue 
Landesregierung dazu auf, in der nächsten Wahl-
periode einen Konsens über die Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte herzustellen und eine 
Schuldenbremse in der Landesverfassung zu ver-
ankern. Das Ziel muss es sein, die Verschuldung 
abzubauen und Spielräume für Zukunftsinvestiti-
onen zu eröffnen.

Obwohl alle wichtigen politischen Kräfte 
die berufl iche Bildung unterstützen, sind wir in 
Deutschland nach wie vor von einer tatsächlichen 
Gleichbehandlung aller Lernenden weit entfernt. 
Der Staat begünstigt Lernende an Schulen und 
Hochschulen, für die er die Qualifi zierungskosten 
weitgehend trägt. Gerade in der berufl ichen Bil-
dung müssen die Lernenden ihre Qualifi zierungs-
kosten (zum Beispiel in der Aufstiegsfortbildung) 
selbst tragen. Die Öffentliche Hand muss für eine 
angemessene Finanzausstattung der Bildungssyste-
me sorgen – unabhängig davon, in welchem Bil-
dungssystem sich die Menschen qualifi zieren. Die 
demographische Entwicklung wird den Wettbe-
werb um Talente verschärfen. Das gesamte Hand-
werk stellt sich diesem Wettbewerb, nicht zuletzt 
auch mit seiner großen Kampagne „Das Hand-
werk – die Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Ohne 
Gleichbehandlung aller Lernenden wird es im 
Wettbewerb um Talente jedoch immer benachtei-
ligt sein.

Für die Schule muss sehr viel stärker als bisher 
der richtige individuelle »Anschluss« für eine nach-
folgende berufl iche Ausbildung oder ein Studium 
im Vordergrund stehen als die Orientierung an 

Schulabschlüssen. Die Vorbereitung auf das Leben 
und die Zeit nach der Schule muss einen zentra-
len Stellenwert im Rahmen schulischer Arbeit dar-
stellen. Dabei kommt der frühzeitigen berufl ichen 
Orientierung der Jugendlichen eine ganz zentrale 
Rolle zu. Auch Gymnasien müssen sich für eine 
breite Berufsorientierung (auch im Hinblick auf 
duale Ausbildung) öffnen. Die Anforderungen be-
reits in der Erstausbildung im Handwerk steigen 
kontinuierlich: die Kundenansprüche wachsen, 
die technologische Entwicklung bietet großartige 
Chancen, und je kleiner die Betriebe sind, des-
to umfassendere Kompetenzen muss der Einzel-
ne mitbringen. Wir erwarten vor diesem Hinter-
grund eine Bereitschaft auch der Gymnasien für 
die Berufsorientierung in allen, insbesondere in 
gewerblich-technischen Berufen.

Seit den Energiewende-Beschlüssen im Juni 
des vergangenen Jahres hat die Energie- und Kli-
mapolitik merklich an Schwung verloren. Der 
breite gesellschaftliche Konsens zum Atomaus-
stieg ist politisch nicht aufgegriffen worden. Al-
lenthalben – im Bund und in den Bundesländern 
– fehlt es an den dringend notwendigen, kon-
kreten Weichenstellungen. Nach Lage der Dinge 
wird der Atomausstieg darum letztendlich nur zu 
einer deutlichen Erhöhung der Energiepreise füh-
ren, was auch viele Handwerksunternehmen in 
Schwierigkeiten bringen wird und überdies sozial 
zutiefst ungerecht ist. Gleichzeitig ist die Sicher-
heit der Energieversorgung in Deutschland in Fra-
ge gestellt. 33 Tage, wie im letzten Jahr, in denen 
die Stromversorgung in ganz Deutschland auf der 
Kippe stand, können wir uns nicht mehr leisten. 
Der Entwurf eines Klimaschutzgesetzes NRW ent-
hält zwar CO2-Reduktionsziele, die konkret erfor-
derlichen praktischen Schritte werden von diesem 
Rahmengesetz aber nicht angesprochen. Deshalb 
wäre es sinnvoller gewesen, wenn unmittelbar über 
konkrete Klimaschutzpläne gesprochen worden 
wäre. Wir brauchen ein Ende der monatelangen 
Hängepartie um die steuerliche Abschreibung von 
Investitionen in die energetische Sanierung des 
Gebäudebestandes. Ohne diese Möglichkeit wer-
den wir keines der energie- und klimapolitischen 
Ziele erreichen können. 

Ein funktionsfähiger Arbeitsmarkt ist Grund-
voraussetzung für den Ausgleich zwischen Ar-
beitsangebot und –nachfrage. Unternehmen sind 
zur Sicherung ihrer Fachkräftebasis neben dem ei-
genen Engagement für die berufl iche Ausbildung 
zwingend auf fl exible Be-schäftigungsmöglichkei-
ten angewiesen. Befristete Beschäftigungsverhält-
nisse erleichtern Neueinstellungen und dürfen 
nicht eingeschränkt werden. Eine weitere Regulie-
rung der Zeitarbeit würde insbesondere Langzeit-
arbeitslosen und Geringqualifi zierten den Einstieg 
in den Arbeitsmarkt erheblich erschweren. Um alle 
Fachkräftepotenziale besser zu erschließen, ist eine 
verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
notwendig. Insbesondere ist es erforderlich, fami-
lienbedingte Erwerbsunterbrechungen deutlich zu 
verkürzen. Hierzu bedarf es des zügigen Ausbaus 
der Kinderbetreuungsinfrastruktur. Vor allem bei 
Betreuungsangeboten für unter Dreijährige liegt 
NRW noch weit zurück. Zudem müssen die Be-
treuungszeiten erheblich fl exibler werden und sich 
an den Bedarfen der Beschäftigten orientieren. 
Flexible unternehmensnahe Betreuungsangebote 
dürfen nicht an einer restriktiven Genehmigungs-
praxis scheitern. Zusätzlich ist erforderlich, die 
Ganztagsangebote an allen Schulformen fl ächen-
deckend auszubauen.

Das Land Nordrhein-Westfalen kann stolz 
sein auf seine Tradition und Stärke als In-
dustriestandort. Aber Nordrhein-Westfalen 
ist auch ein Land des Mittelstands und des 
Handwerks. Handwerk und Mittelstand tra-
gen erheblich zum wirtschaftlichen Erfolg, zu 
Beschäftigung und Ausbildung in Nordrhein-
Westfalen bei. Mit 186.000 Unternehmen, mit 
1,1 Millionen Beschäftigten, über 90.000 Aus-
zubildenden und einem Umsatz von 105 Mil-
liarden Euro ist das Handwerk nicht nur die 
„Wirtschaftsmacht von nebenan“, sondern als 
ortsnaher Versorger mit allen täglich von Staat, 
Unternehmen und Verbrauchern benötigten 
Produkten und Dienstleistungen auch unver-
zichtbarer Leistungsträger für Beschäftigung 
und Ausbildung.

Gute und verlässliche Rahmenbedingungen 
für das Handwerk und den Mittelstand zahlen 
sich daher für die ganze Gesellschaft aus. In diesem 
Sinne hoffen wir auf verlässliche, zielführende und 
schnelle Entscheidungen der neuen Landesregie-
rung.  
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Der Oberbergische Kreis - 
Komm(t) auf Tour

Goldener Preis zum Tag des Handwerks 

Vom 27. bis zum 29. März 
2012 fand die Veranstaltung 
„Komm auf Tour“ in dem 

Kulturzentrum in Lindlar statt. Orga-
nisiert wurde die Veranstaltung durch 
das Regionale Bildungsnetzwerk Ober-
berg, in Kooperation mit der Agentur 
für Arbeit und der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung. Zu den 
weiteren Unterstützern und Helfern ge-
hörte neben den verschiedenen Sozial-
verbänden und Arbeitgebervereinigun-
gen auch unsere Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land. Zu dieser Veranstal-
tung waren verschiedene Schulen aus 
Leverkusen angeschrieben und einge-
laden worden. Rund  550 Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 
und 8 nahmen an dieser Veranstaltung 
teil. Ziel dieser Aktion war es, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich Gedan-
ken über Ihre Stärken und Ihre Zukunft 
machen. Dazu mussten sie auf einem 
Erlebnisparcours an vier Stationen ver-
schiedene Aufgaben lösen und wurden 
dabei mit insgesamt 7 verschiedenen 

Mit etwas Glück könnten Sie 
beim „Goldenen Preis zum Tag 
des Handwerks“ Gewinner 

werden. Ausgerichtet wird das Gewinn-
spiel aus Anlass des bundesweiten „Tag des 
Handwerks“ am 15. September. Es geht da-

Stärkeaufklebern beklebt, wenn sie die 
entsprechende Stärke zeigten und die 
Aufgaben lösten. Zum Abschluss wur-
den diese Stärkeaufkleber sortiert und 
die Schülerinnen und Schüler sammel-
ten sich an den Stärkenschränken, von 
denen sie die meisten Aufkleber hatten. 
Dort wurden dann Berufsfelder darge-
stellt, die zu den verschiedenen Stärken 
passen und die Jugendlichen konnten 
sich zu den dort präsentierten Berufen 
informieren. Es standen dort Betreuer 
bereit, die Tipps gaben und die Jugend-
lichen dazu anhielten, sich weiter über 
die Berufe zu informieren und das auf 
jeden Fall mehrere Praktika in den Be-
rufen gemacht werden sollten.

Außer diesem Parcour wurde ein 
vorbereitender Workshop für die Leh-
rer angeboten, damit diese auch den 
Unterricht auf die Themen ausrichten 
und die Veranstaltung nachbereiten 
können. Am Abend des zweiten Ta-
ges wurde den Eltern der Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit ge-

bei um Anteile am Investmentfonds Han-
sagold im Gesamtwert von 17.500 Euro, 
gestiftet von der SIGNAL IDUNA.

Der Gewinner erhält Anteile im Wert 
von 10.000 Euro, der Zweitplatzierte An-

geben, den Parcour, die Idee und die 
verschiedenen Akteure kennen zu ler-
nen. An einer Station wurden die El-
tern auch durch Herrn Assessor Ruhl  
über die Arbeit der Kreishandwerker-
schaft und der verschiedenen Innun-
gen informiert. Im weiteren Verlauf 
stellte Herr Ruhl auch die Chancen 
und Möglichkeiten, die sich durch 
eine handwerkliche Ausbildung bie-
ten, den Eltern dar und regte an, dass 
die Jugendlichen sich auch über einen 
solchen Berufsweg Gedanken machen 
sollten. Das Streben nach immer hö-
heren schulischen Bildungsabschlüs-
sen sei nicht immer der beste Weg für 
die Kinder, man sollte vielmehr die 
Stärken der Kinder erkennen und ei-
nen entsprechenden Beruf ergreifen. 
Denn die Möglichkeit sich weiter zu 
bilden besteht auch mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung. Insge-
samt wurde die Veranstaltung von den 
Eltern, Lehrern und Schülern sehr po-
sitiv bewertet und sollte auf jeden Fall 
wiederholt werden.  

teile über 5.000 Euro, der dritte Gewinner 
über 2.500 Euro.

Man muss sich dafür lediglich un-
ter www.der-goldene-preis.de registrieren 
und einen Gewinncode eingeben. 
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Innung für Informationstechnik Bergisches Land

Die Chance für die Branche:
„Nichts funktioniert mehr von allein“

Achim Willutzki und seine Kol-
legen aus der Innung für In-
formationstechnik Bergisches 

Land haben arbeitsintensive Wochen 
hinter sich. Am 30. April wurde das 
analoge Satellitenfernsehen abgeschal-
tet. Das habe natürlich zu einem er-
höhten Arbeitsaufkommen geführt, 
sagt Obermeister Willutzki. Die große 
Katastrophe sei jedoch ausgeblieben, 
da die meisten Kunden rechtzeitig ihre 
Anlagen hätten umrüsten lassen. Prob-
lematischer war da schon die zeitglei-
che Änderung der Übertragungsfre-
quenzen von ARD HD und Arte HD. 
Willutzki: „Eine aberwitzige Aktion 
von ARD und ZDF, diese Maßnahme 
mit der analogen Abschaltung zusam-
menzulegen. Das hat zu dramatischen 
,Kunden-Telefonattacken’ in den Be-
trieben geführt. An der entsprechenden 
Umstellung der HD-Empfänger sind 
viele Kunden gescheitert und haben ih-
ren Techniker mit der Programmierung 
beauftragt.“

Das aktuelle Beispiel zeigt: Zwar ist 
der Handel mit Geräten für die Infor-
mationstechniker immer noch wich-
tig, doch zunehmend erfolgt die Wert-

schöpfung aus der Dienstleistung. Kein 
Wunder: Die Unterhaltungselektronik 
gilt als eine der schwierigsten, preisag-
gressivsten und schnelllebigsten Bran-
chen in Deutschland. „Die Produkte 
sind heute sehr beratungsintensiv und 
nichts funktioniert mehr von allein“, 
sagt Willutzki. Er nennt als Beispiel 
die Heimvernetzung, also die Verbin-
dung zwischen Fernseher und Com-
puter, Musikanlage oder Handy, um 
beispielswiese Musik und Filme auf 
verschiedenen Geräten nutzen zu kön-
nen. Noch hapere es bei der einfa-
chen Bedienung und der 

Zuverlässigkeit, da müssten die Her-
steller nachlegen. Klar, dass die Infor-
mationstechniker da immer auf der 
Höhe der Technik sein müssen. „Wenn 
wir uns permanent dem technischen 
Zeitgeist anpassen, gibt es in Zukunft 
noch viel für uns zu tun“, so der Ober-
meister.

Diese Zukunft ist dreidi-
mensional, zumin-
dest was die 
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weiter nächste Seite »»»

TV-Geräte betrifft. Schon heute haben 
die meisten Geräte der aktuellen Serien 
die 3 D-Technik eingebaut. „Wir haben 
künftig mit Sicherheit alle 3 D-Fernse-
her“, prophezeit Willutzki. Der Haken 
ist die Brille, die nach seinen Beobach-
tungen meist nach drei Abenden in der 
Schublade verschwindet. Dem Fernse-
hen in 3 D ohne Brille werde daher die 
Zukunft gehören. Erste Modelle sind 
schon auf dem Markt. Kostenpunkt 
derzeit: rund 8.000 Euro.

Wie kann der Fachhandel im Wett-
bewerb mit den Handelsriesen der 
Branche punkten? Ganz einfach: „Wir 
unterscheiden uns von den großen 
Handelsketten durch die Nähe zu un-
seren Kunden“, meint Willutzki. Die 
Fachgeschäfte seiner Innung hätten in 
der Regel über Jahre ein Vertrauens-
verhältnis zu ihren Kunden aufgebaut. 
Die Verbraucher ließen sich gerne auch 
zu Hause beraten. Eben diese indi-
viduelle Beratung und das Eingehen 
auf die Wünsche der Kunden machten 
den Unterschied. Und: „Wir sind auch 
nach dem Kauf für unsere Kunden da, 
wenn einmal Probleme mit der neuen 
Technik auftreten.“ 

Achim Willutzki weist auch darauf 
hin, dass die Innungsbetriebe im Ge-
gensatz zu den bekannten Handels-
ketten der Branche Geld verdienten 
und Steuern zahlten. Man habe ja bei 
Karstadt Quelle und jetzt aktuell bei 
Praktiker gesehen, wohin die Markt-
schreierei der „Großen“ führe. Wil-

lutzki: „Jeder Konsument muss für sich 
entscheiden, wo er was zu welchem 
Preis kauft. Man sollte aber auch im-
mer die Hintergründe beachten, wie 
solche Preise zustande kommen.“

Da passt es natürlich, dass die größte 
Kundengruppe der Informationstech-
niker Menschen ab 50 Jahren sind. „Sie 
haben eine gewisse Lebenserfahrung 
und wissen, dass es gute Produktqua-
lität mit entsprechendem Service nicht 
zum Schnäppchenpreis gibt“, so Wil-
lutzki. Die Jüngeren würden das na-
türlich durch eigene Erfahrung mit der 
Zeit ebenfalls feststellen. Für die Bran-
che bietet das gute Perspektiven: Es 
wird auf absehbare Zeit immer mehr 
ältere Menschen geben, die sich einen 
gewissen Luxus leisten können und die 
Dienstleistungen des Fachhandels ger-
ne in Anspruch nehmen.

Zweifellos sei das Internet eine tolle 
Errungenschaft. Aber es hat nach An-
sicht des Obermeisters die Dinge nicht 
nur zum Guten verändert: Gesunde 
Handelsstrukturen seien zerstört. Ganz 

zu schweigen von den vielen Betrie-
ben, die dem Treiben nichts entgegen-
zusetzen hatten, da im Internethandel 
oft  nur der Preis zähle. Willutzki: „Ge-
schäfte macht man aber von Mensch zu 
Mensch. Das macht auch mehr Spaß.“ 
Als er kürzlich im Beratungsgespräch 
mit einem Kunden die Homepage ei-
nes Herstellers aufrufen wollte, winkte 
der Mann ab und sagte: „Damit möch-
te ich mich nicht belasten“. Allerdings 
ist der Obermeister überzeugt davon, 
dass soziale Netzwerke wie Facebook 
und Twitter in Zukunft auch für die 
kleineren Handwerksbetriebe immer 
mehr an Bedeutung gewinnen, „denn 
so können wir in Kontakt mit unseren 
Kunden bleiben“.

Wie manch andere Branche, so ha-
ben auch die Informationstechniker 
Schwierigkeiten, geeignete Auszubil-
dende zu finden. „Es gibt wenige kon-
krete Anfragen von Jugendlichen“, gibt 
Achim Willutzki zu, „viele kennen den 
Beruf Informationselektroniker gar 
nicht und kaum einer kann sich dar-
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unter etwas vorstellen.“ Das werde bei 
der Arbeitsagentur ähnlich sein. Ver-
mutlich hat es viel mit der Berufsbe-
zeichnung zu tun: 1998 wurden die 
Handwerksberufe Radio- und Fernseh-
techniker sowie Büroinformationselek-
troniker zusammengeschlossen. Heraus 
kam der Informationselektroniker – so 
der Name für die Gesellen – bzw. In-
formationstechniker, wie die Meister 
heißen. Wie viele in der Branche, so 
ist auch Obermeister Willutzki nicht 
glücklich über den Namen: „Für unsere 
Kunden sind wir heute immer noch der 
klassische Radio- und Fernsehtechni-
ker.“ Er hätte es begrüßt, wenn bei der 
Neuordnung der Begriff „Multimedia“ 
verwendet worden wäre. Inzwischen 
sieht er es ein wenig zynisch: „Wir sind 
die Elektroniker, die informieren. Das 
ist auch eine Aufgabe.“

Wer den Beruf erlernen möchte, 
sollte gute Leistungen in Mathematik, 
Physik, Englisch und Deutsch vorwei-
sen können. Technisches Verständnis 
ist ebenfalls wichtig. Bei Außenarbei-
ten ist es manchmal kalt und nass - da 
sollte man nicht empfindlich sein. Al-
lerdings, so Willutzki: „Viel wichti-
ger noch ist die persönliche Eignung 
in Bezug auf so vergessene Tugenden 
wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
Freundlichkeit. Ein Kunde, der uns be-
stellt, möchte schon ungefähr wissen, 
ob wir kommen, wann wir kommen, 
und er möchte auch freundlich begrüßt 
werden.“ Wer diese Eigenschaften mit-

bringt, kann einen sehr abwechslungs-
reichen und spannenden Beruf er-
lernen. Viele Informationstechniker 
hätten ihr Hobby zum Beruf gemacht, 
betont der Obermeister. Er kennt meh-
rere Kollegen, die auch im Rentenalter 
immer noch gerne weiter arbeiten. Was 
er in seiner Branche nicht kennt, sind 
arbeitslose Fachleute.

Mehr als 40 Mitgliedsbetriebe aus 
Rhein-Berg, Oberberg und Leverkusen 
gehören der Innung für Informations-
technik an. Vier Fünftel von ihnen sind 
Fachbetriebe für Unterhaltungselektro-
nik. Hinzu kommen Spezialisten etwa 
für Kabelverlegung, Netzwerktechnik, 
Internetanwendungen oder Büroelektro-
nik. 

Der größte Betrieb hat über 200 Mit-
arbeiter. Während die Informationselek-
troniker mit dem Schwerpunkt Geräte 
und Systemstechnik fast ausschließlich 
für  Privatkunden arbeiten, sind ihre 
Kollegen mit dem 
Schwerpunkt Büro-
systemtechnik vor 
allem für Unter-
nehmen tätig. Sie 
richten komplette 
Arbeitsplätze ein, 
betreuen das Fir-
mennetzwerk, lie-
fern Digitalkopie-
rer und sorgen für 
die gesamte Büro-
ausstattung.

Mit der Beteiligung der Mitglieder 
am Innungsleben ist Willutzki zufrie-
den – „sie könnte aber natürlich besser 
sein“. Die Innung biete immer wieder 
interessante Informationsveranstaltun-
gen an, in der Vergangenheit etwa zu 
den Themen Netzwerktechnik, Ver-
kaufsstrategien, Blitzschutz oder Her-
stellerzertifizierung. 

„Dass Kollegen an solchen Veran-
staltungen nicht teilnehmen, kann ich 
nicht nachvollziehen, zumal die meis-
ten Kurse sogar für Innungsmitglieder 
kostenlos waren“, betont der Ober-
meister. Zu solchen Veranstaltungen 
hat die Innung auch bereits Nichtmit-
glieder eingeladen, leider mit geringem 
Erfolg. Aber, so Achim Willutzki: „Wir 
geben nicht auf, neue und auch jüngere 
Kollegen für unsere Innung zu begeis-
tern.“ 
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Arglist des Auftragnehmers bei
unterlassender Bodenuntersuchung

Dabei hatte der Bundesgerichtshof 
jüngst folgenden Fall zu entscheiden:
Ein Bauunternehmer errichtet im Jahre 
1987 auf dem Gelände einer ehemaligen 
Industriebrache mehrere Reihenhauszei-
len. Nach der zu dem damaligen Zeitpunkt 
geltenden DIN – Vorschrift, hätte eine Bo-
denuntersuchung durchgeführt werden 
müssen, um die notwendigen Gründungs-
maßnahmen zu realisieren. Der Bauunter-
nehmer unterlässt diese Untersuchung je-
doch. Vielmehr wählte er eine Gründung, 
die in der Nachbarschaft ausgereicht hat 
und von der der Bauunternehmer ausgeht, 
dass diese auch für das gegenständliche 
Bauvorhaben ausreichend sein würde. Zu 
einem späteren Zeitpunkt stellt sich jedoch 
heraus, dass dies ein Fehlschluss war. Nach-
dem die fünfjährige Gewährleistungsfrist 
abgelaufen war, kam es zu Setzungen und 
damit einhergehenden Rissen. Nunmehr 

verlangt der Bauherr vom Bauunternehmer 
Schadensersatz.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass das Bauunternehmen im vorliegenden 
Fall einen Gründungsmangel arglistig ver-
schwiegen hat. Denn der Bauunternehmer 
hat es vertragswidrig unterlassen, notwendi-
ge Bodenuntersuchungen vorzunehmen, die 
dazu geführt hätten, dass die Gründung nicht 
mangelhaft vorgenommen worden wäre. Da-
bei war es dem Bauunternehmer auch be-
wusst, dass eine ordnungsgemäße Gründung 
nur durch eine Bodenuntersuchung gewähr-
leistet werden konnte, da es sich bei dem 
Baugrund um eine Industriebrache mit äu-
ßerst heterogenen Bodenverhältnissen gehan-
delt hat. Wenn das Unternehmen trotz dieser 
Kenntnis von einer erforderlichen Baugrund-
untersuchung Abstand genommen hat, liegt 
ein vorsätzlicher Verstoß gegen die anerkann-

ten Regeln der Technik vor. Hierauf hätte der 
Bauunternehmer bei der Abnahme hinwei-
sen müssen.  

Hinweis: Der Bundesgerichtshof hat darüber 
hinaus darauf hingewiesen, dass diese Grund-
sätze auch dann gelten würden, wenn das 
Unternehmen den Verstoß gegen die Pfl icht 
zur Bodenuntersuchung nicht bewusst be-
gangen, jedoch billigend in Kauf genommen 
hätte. Denn der Glaube daran, dass es ausrei-
chen würde, lediglich die ausgeführte Grün-
dung zu realisieren, entlastet den Bauunter-
nehmer nicht. Es ist ausreichend, dass der 
Bauunternehmer die Vertragswidrigkeit der 
Ausführung und das sich daraus ergebende 
Risiko erkannt und seinem Vertragspartner 
treuwidrig nicht mitgeteilt hat.  

Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.03.2012 – 
Az. VII ZR 116/10
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Ändert ein Verbraucher telefonisch
wesentliche Inhalte eines Vertrages, gilt 

das Widerrufsrecht 

Arbeitsvertrag muss nicht in
der Muttersprache verfasst sein 

Sachverhalt:
Im Streitfall hatte eine Verbraucherin ihren 
Vertrag mit 1&1 über Telefon- und Inter-
net-Dienste (Service-Flat 6.000 DSL-Pa-
ket) mit einer Mindestvertragslaufzeit von 
24 Monaten fristgerecht gekündigt. Dar-
aufhin wurde sie vor Ablauf des Vertrages 
von einem Mitarbeiter des Unternehmens 
angerufen. Dieser bot ihr einen neuen Ver-
trag (Doppel Flatrate 16.000 DSL-Paket) 
zum neuen Preis mit neuer 24-monatiger 
Laufzeit an. Die Verbraucherin willigte zu-
nächst ein, bereute ihre Entscheidung je-
doch später und erklärte per E-Mail, dass 

Der Kläger ist portugiesischer 
Staatsangehöriger und verlang-
te von seinem früheren Arbeit-

geber noch offenstehenden Arbeitslohn 
und eine Fahrtkostenerstattung. Der Ar-
beitgeber verwies dagegen unter anderem 
auf eine Verfallsklausel im Arbeitsvertrag. 
Danach müssen Ansprüche innerhalb 
von drei Monaten geltend gemacht wer-
den. Der Kläger wandte ein, er habe den 
in deutscher Sprache abgefassten Vertrag 
nicht verstanden.

 
Das Gericht wertete dies als unerheblich. 

Wenn sich der ausländische Arbeitnehmer 
auf die deutsche Sprache als Verhandlungs- 
und Vertragssprache einlasse, gelte dies für 
den gesamten Vertrag einschließlich aller 
Klauseln. Es sei dann seine Sache, sich die 
entsprechende Übersetzung zu beschaffen.

 
Es besteht keine allgemeine Pfl icht des 

sie den neuen Vertrag nicht wolle. Das Un-
ternehmen teilte ihr daraufhin mit, dass ein 
Widerrufsrecht nur bei Neuabschlüssen be-
stehe.

Hierzu führte das
angerufene Gericht aus: 
Ändert ein Verbraucher per Fernkommu-
nikationsmittel (z.B. Telefon) einen beste-
henden Vertrag, gilt das Widerrufsrecht, 
worüber das Unternehmen zu informieren 
hat. Der Verbraucher ist in gleichem Um-
fang in Bezug auf den Abänderungsvertrag 
wie bei einem Erstvertrag schutzwürdig. 

Arbeitgebers, den Arbeitsvertrag unaufge-
fordert in die Muttersprache des Arbeit-
nehmers zu übersetzen (so auch Hessi-
sches LAG, Urteil vom 11.9.1986, 9 Sa 
421/86). Eine generelle Übersetzungs-
pfl icht für Schriftstücke, die von fremd-
sprachlichen Arbeitnehmern unterzeich-
net werden sollen, ist dem geltenden Recht 
nicht zu entnehmen (Hessisches LAG, 
Urteil vom 1.4.2003, 13 Sa 1240/02).

 
Die Besonderheit des vorliegenden 

Verfahrens besteht darin, dass die Partei-
en die Vertragsverhandlungen in der por-
tugiesischen Sprache geführt haben. Inso-
fern war dem Arbeitgeber von vornherein 
erkennbar, dass der Kläger der deutschen 
Sprache nicht bzw. nicht hinreichend 
mächtig ist.

Aus dieser Kenntnis des Arbeitgebers 
lässt sich jedoch nach Auffassung des Ge-

Voraussetzung ist, dass die Änderung neue 
wesentliche Vertragsinhalte gegenüber der 
ursprünglichen Vereinbarung betrifft, wie 
bspw. den Leistungsgegenstand. Das Wi-
derrufsrecht entfällt nur dann, wenn sich 
der Verbraucher unmittelbar vor dem Tele-
fonat im Rahmen eines persönlichen Kon-
taktes bei dem Unternehmen über die neu-
en Vertragsbedingungen informiert hat. In 
diesem Fall muss der Kunde nicht mehr vor 
Übereilung geschützt werden.  

(OLG Koblenz, Urteil v. 28.3.2012 - 9 U 
1166/11).

richts keine besondere Fürsorgepfl icht des 
Arbeitgebers ableiten, den schriftlichen 
Arbeitsvertrag in der Verhandlungsspra-
che vorlegen zu müssen.

Wichtiger Hinweis: Ein Arbeitgeber ist 
nicht verpfl ichtet, den Arbeitsvertrag in 
die Muttersprache seines Mitarbeiters zu 
übersetzen. Auch wenn dem Beschäftigten 
dadurch eine Verfallsklausel im Arbeits-
vertrag entgeht, geht das zu seinen Lasten. 

Bitte beachten Sie aber, dass das Ge-
richt mit seinem Urteil die Zahlungskla-
ge eines Arbeitnehmers abgewiesen hat, 
jedoch zugleich wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung der Sache die Revision 
zum Bundesarbeitsgericht in Erfurt zu-
ließ.  

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 02.02.2012, Az. 11 Sa 569/11
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Ausbildungsbörsen
in unserer Region 

Am 10.03.2012 fand in den 
Räumlichkeiten der Haupt-
schule Bergneustadt die 14. 

Ausbildungsbörse für Bergneustadt, 
Gummersbach, Reichshof und Wiehl 
statt. An dieser beteiligten sich rund 65 
in der Region vertretene Unternehmen, 
u.a. die Agger Energie, Jokey, ISE Au-
tomotive GmbH, Norwe GmbH und 
weitere namhafte Firmen. Aber auch 
einige Handwerksbetriebe nutzten die 
Gelegenheit um sich zu präsentieren. 
Dazu gehörten der Malerbetrieb Bond-
ke GmbH, die Kaltenbach-Gruppe 
und die Gebrüder Zwinge Metallbau 
GmbH. Auch die übrigen Handwerks-
berufe waren durch einen Stand der 
Kreishandwerkerschaft auf dieser Mes-
se vertreten. Unser Mitarbeiter stand 
den interessierten Schülern und Eltern 
Rede und Antwort, gab Informationen 
zu den verschiedenen Ausbildungsbe-
rufen im Handwerk und zum allge-
meinen Ablauf der Ausbildung. Die 
Ausbildungsbörse diente dem Zweck, 
junge Menschen für die verschiede-
nen Berufe zu begeistern und war wäh-
rend der gesamten Öffnungszeit von 
9:15 Uhr bis 14 Uhr gut besucht. Die 
meisten dort ausstellenden Unterneh-
men nutzten die Gelegenheit, den ca. 
1200 Schülern und deren Eltern sowie 
weiteren interessierten Besuchern das 
Unternehmen und die Tätigkeiten zu 
präsentieren und auf diese Weise um 
Auszubildende zu werben. Als zusätz-
liches Angebot hatten die Schülerin-
nen und Schüler die Gelegenheit in so-
genannten „Workshops“ sich genauer 
über verschiedene Berufe und weiter-
führende schulische Möglichkeiten zu 
informieren.

Auch im Mai 2012 fanden wieder 
verschiedene Ausbildungsmessen/Aus-
bildungsbörsen statt. Am 7. Mai fand 

von 13-16 Uhr die Ausbildungsbörse 
des Handwerks im Berufskolleg Opla-
den in Leverkusen statt. An diesem Tag 
hatten die Schülerinnen und Schüler 
aller Schulformen die Gelegenheit sich 
über die verschiedenen Ausbildungsbe-
rufe zu informieren. Ein spezieller Dol-
metscherservice stand bereit um Sprach-
probleme zwischen Betrieb und jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund 
zu beseitigen. Eröffnet wurde diese Ver-
anstaltung unter anderem durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Leverku-
sen, Herrn Buchhorn, die Schulleiterin 
des Berufskollegs, Frau Kuhs, den Prä-
sidenten der Handwerkskammer, Herrn 
Wollseifer und den Leiter der Agentur 
für Arbeit Bergisch Gladbach, Herrn 
Krause. Die Jugendlichen hatten die 
Gelegenheit kleinere praktische Übun-
gen aus den verschiedenen Handwerken 
an den Messeständen durchzuführen. 
Aus den verschiedenen Innungen nahm 
das Autohaus Weigler, der Dachdecker-
betrieb Johanna Heinen, der Friseurbe-
trieb Dagmar Reich-Bresser, die Bäcke-
rei Barmscheidt und der Baubetrieb A. 
Otto & Sohn teil.

Am 12.05.2011 wurde in Nüm-
brecht der 13. Berufs- und Studien-
orientierungstag im dortigen Schul-
zentrum veranstaltet. In der Zeit von 
10 bis 13 Uhr hatten mehrere hundert 
Schülerinnen und Schüler Gelegen-
heit verschiedene Ausbildungsberu-
fe kennenzulernen. Da sich bei dieser 
Veranstaltung leider kein Handwerks-
betrieb präsentieren konnte, war die 
Kreishandwerkerschaft mit einem In-
formationsstand zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen im Handwerk ver-
treten. So konnten den Schülerinnen 
und Schülern der Hauptschulen, der 
Realschulen und der Gymnasien die 
große Vielfalt der handwerklichen Be-

rufe vorgestellt werden. In Einzelge-
sprächen konnten den Schülerinnen 
und Schülern die Vorteile einer hand-
werklichen Ausbildung und die damit 
verbunden Zukunftsperspektiven er-
läutert werden.

Dies waren drei weitere Ausbil-
dungsbörse im Jahr 2012, an denen die 
Kreishandwerkerschaft als Vertretung 
der Handwerksbetriebe teilgenommen 
hat. Weitere Ausbildungsbörsen und 
Messen sind in unserer Region für die-
ses Jahr geplant und werden zu Infor-
mations- und Werbezwecken durch die 
Kreishandwerkerschaft wahrgenom-
men. Von den Veranstaltern wird es je-
doch auch begrüßt, wenn sich Hand-
werksbetriebe direkt beteiligen wollen, 
um ihre Tätigkeiten und ihr Unterneh-
men vorzustellen. Auch werden regel-
mäßig Handwerker gesucht, die einen 
kurzen Vortrag zu ihrem Betrieb und 
ihrem Werdegang sowie dem täglichen 
Arbeitsablauf halten wollen. Die Aus-
bildungsmessen sind für die Betriebe 
eine gute Möglichkeit junge Menschen 
für den Handwerksberuf zu begeistern 
und so neue Auszubildende zu finden, 
aber natürlich auch, um ihren Betrieb 
in der Region bekannter zu machen. 
Eine solche Ausbildungsmesse kann 
daher sowohl für die Ausbildungsplatz-
suchenden, aber auch für die Betriebe 
einen „Gewinn“ darstellen. Betriebe, 
die an solchen Ausbildungsmessen oder 
an einer Vortragstätigkeit Interesse ha-
ben, können sich gerne an Herrn As-
sessor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort 
können Sie Informationen über die uns 
bekannten Ausbildungsmessen in der 
Region und weitere Informationen zu 
den dortigen Beteiligungsmöglichkei-
ten erhalten.  
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Fälligkeit der Vergütung
beim BGB-Bauvertrag

OLG Düsseldorf 21 U 119/10, Urteil 
vom 21.06.2011

Während die Fälligkeit bei 
Forderungen aus VOB-
Bauverträgen immer auch 

die Erteilung einer prüffähigen Rech-
nung voraussetzt, kennt das BGB diese 
Voraussetzung nicht.

Grundsätzlich ist gem. § 641 Abs. 
1 S. 1 BGB die Vergütung beim BGB-
Vertrag bei der Abnahme des Werkes 
zu entrichten. Danach wird die Vergü-
tung mit der Abnahme des Bauwerks 
(sofort) fällig. Einer Rechnung, die die 
Höhe der Vergütung bestimmt, bedarf 

es grundsätzlich nicht. Die Vorlage ei-
ner prüffähigen Schlussrechnung ist 
kraft Gesetzes somit nicht erforderlich, 
um die Fälligkeit der Vergütung herbei-
zuführen.

In der vorliegenden Entscheidung 
ging das OLG davon aus, dass die Par-
teien eines BGB-Bauvertrages sich still-
schweigend dahin gehend geeinigt hat-
ten, dass der Vergütungsanspruch erst 
mit der Erteilung einer Rechnung fäl-
lig werden sollte. Dies ergab sich dar-
aus, dass der Werkvertrag spontan te-
lefonisch abgeschlossen wurde und 
die Berechnungsgrundlagen der Ver-
gütung wie die Kosten des zu verwen-

denden Materials und der erforderliche 
Arbeitsaufwand zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht feststanden.  
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Nachwuchswerbung

Neben verschiedenen Ausbil-
dungsbörsen war die Kreis-
handwerkerschaft für die 

Nachwuchswerbung auch mit Vorträ-
gen vor Schülern und Lehrern tätig.

Am 14.5.2012 fand eine Aktion des 
Ausbildungsbündnisses OK Ausbil-
dung im Gymnasium Wiehl statt. Im 
Rahmen eines drei Stationen umfas-
senden Parcours wurden die Schüler 
auch auf die Möglichkeiten einer Aus-
bildung im Handwerk hingewiesen. Zu 
diesem Zweck hielt Herr Assessor Ste-
fan Ruhl einen Vortrag vor den Schüle-
rinnen und Schülern des Gymnasiums 
bezüglich der Ausbildungs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten im Hand-
werk sowie bezüglich der Möglichkei-
ten des Dualen Studiums sowie der 
neu geschaffenen Möglichkeit des Tri-
alen Studiums. Dazu erläuterte er die 

Vorteile und Anforderungen an die für 
diese Ausbildungsgänge interessierten 
Schüler. Da der Anteil der Abiturien-
ten in einem handwerklichen Ausbil-
dungsberuf deutlich unter dem Bun-
desdurchschnitt liegt, sollte durch diese 
Veranstaltung das Interesse für eine 
handwerkliche Ausbildung geweckt 
werden. Durch das Duale bzw. das Tri-
ale Studium werden auch für Abituri-
enten interessante Ausbildungswege im 
Handwerk aufgezeigt. Insgesamt nah-
men knapp 50 Schüler an dieser Veran-
staltung teil.

Als weitere Veranstaltung fand ein 
Vortrag der Kreishandwerkerschaft vor 
Lehrern der Förderschulen zu den zwei-
jährigen Ausbildungsberufen statt. Die 
interessierten Lehrerinnen und Lehrer 
der Förderschulen informierten sich bei 
diesem Vortrag über zweijährige Beru-

fe und weitere Möglichkeiten für eine 
Ausbildung im Handwerk für schulisch 
schwächere Jugendliche. Auch für diese 
eher praktisch veranlagten Jugendlichen 
gibt es eine Zukunft im Handwerk. 
Der Vortrag stellte die zurzeit 10 mög-
lichen zweijährigen Ausbildungsberufe 
im Handwerk vor und ging auch auf die 
Voraussetzungen und die Anforderun-
gen an die entsprechenden Auszubilden-
den ein. Im Anschluss an den Vortrag 
konnten die Lehrerinnen und Lehrer 
noch Fragen an den Referenten stellen 
und so weitere wichtige Informationen 
für ihre Schüler erfahren.

Diese beiden Veranstaltungen zei-
gen, dass das Handwerk sowohl für 
schwächere Schülerinnen und Schüler, 
als auch für Leute mit Abitur Möglich-
keiten für eine interessante, zukunftssi-
chere Ausbildung hat.  
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Freundschaftsdienst
ohne Versicherung 

Bei der Feststellung, ob es sich um 
eine versicherte Tätigkeit handelt, 
kommt es darauf an, ob es sich um 

eine Hilfe handelt, die über einen norma-
len Freundschaftsdienst hinausgeht. 

Das Sozialgericht war vor diesem 
Hintergrund mit folgendem Fall 
beschäftigt.
Ein gelernter Zimmermann half ei-
nem befreundeten Lehrer unentgeltlich 
beim Aufbau eines Carports auf dessen 
Grundstück. Der Handwerker hatte 

seine Mithilfe aus Freundschaft zu dem 
Bauherrn angeboten. Am vierten Tag 
der Zusammenarbeit verletzte sich der 
Zimmermann. Die gesetzliche Unfall-
versicherung lehnte die Anerkennung 
des Unfalls als Arbeitsunfall ab, da der 
Mann nicht wie ein Arbeitnehmer für 
den Bauherrn tätig gewesen sei. 

Hiergegen wandte sich der Zim-
mermann vor Gericht.Das Sozialge-
richt gab aber der Versicherung Recht. 
Der Kläger habe zum Unfallzeitpunkt 

nicht wie ein Beschäftigter gearbeitet. 
Vielmehr habe er einen reinen Freund-
schaftsdienst erbracht. Der Kläger 
selbst habe wiederholt seine Hilfeleis-
tungen für den Bauherrn als Gefällig-
keit bezeichnet. Er betrachtete diese 
als Gegenleistung dafür, dass ihm der 
Bauherr seinerseits geholfen habe, die 
Folgen seiner Lese- und Rechtschreib-
schwäche zu bewältigen.  

Sozialgericht Karlsruhe, Urteil vom 
30.1.2012 – Az. S 1 U 2650/11





OLG Stuttgart: Änderung der anerkannten 
Regeln der Technik während der

Mängelbeseitigung nach Abnahme
Auch wenn die Bauleistung 
grundsätzlich den zum Zeit-
punkt der Abnahme aner-
kannten Regeln der Technik 
als vertraglichen Mindeststan-
dard entsprechen muss, muss 
eine Mängelbeseitigung die 
zum Zeitpunkt ihrer Vornahme 
dann geltenden anerkannten 
Regeln der Technik und gesetz-
lichen Vorschriften einhalten. 
Bei den hierdurch entstehen-
den Mehrkosten handelt es sich 
nicht um Sowieso-Kosten. Ein 
dem Besteller ggf. verbleiben-
der Mehrwert gegenüber der 
ursprünglich vertraglich ver-
einbarten Werkleistung kann 

allerdings nach den Grundsät-
zen der Vorteilsausgleichung 
eine Zahlungspflicht des Be-
stellers begründen.

Das OLG Stuttgart hat 
mit Beschluss vom 14. 
September 2011 (Az: 

10 W 9/11) entschieden, dass 
eine Mängelbeseitigung nach Ab-
nahme die zum Zeitpunkt ihrer 
Vornahme geltenden anerkann-
ten Regeln der Technik und ge-
setzlichen Vorschriften einhal-
ten muss. Dies gilt auch, wenn 
sich die anerkannten Regeln der 
Technik nach der Abnahme wäh-
rend der Mängelbeseitigung än-

dern. Die Zusatzkosten, die durch 
höhere Anforderungen an die 
Bauausführung aufgrund einer 
Fortentwicklung der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik 
oder der gesetzlichen Vorgaben 
nach Abnahme entstehen, beru-
hen auf der Vertragsverletzung des 
Bauunternehmers, der zum Zeit-
punkt der Abnahme kein man-
gelfreies Werk erstellt hat. Er hat 
deshalb die dadurch notwendig 
gewordenen Kosten zu tragen. 
Daneben kommt ein Schadens-
ersatzanspruch des Auftraggebers 
gegen den Unternehmer in Höhe 
eventueller Zusatzkosten wegen 
höherer gesetzlicher Anforderun-
gen oder wegen der Weiterent-
wicklung des Stands der Technik 
in Betracht, wenn der Unterneh-
mer den nachzubessernden Man-
gel schuldhaft verursacht hat oder 
er schuldhaft seiner Nachbes-
serungspfl icht nicht rechtzeitig 
nachgekommen ist und dadurch 
die Zusatzkosten entstanden sind.

Bei den Mehrkosten aufgrund 
nach Abnahme gestiegener ge-
setzlicher oder technischer Anfor-
derungen an das Werk handelt es 
sich nicht um Sowieso-Kosten. 
Ein dem Besteller verbleiben-
der Mehrwert gegenüber der ur-
sprünglich vertraglich vereinbar-
ten Werkleistung kann ggf. nach 
den Grundsätzen der Vorteilsaus-
gleichung eine Zahlungspfl icht 
des Bestellers begründen. Voraus-
setzung für einen Vorteilsausgleich 
ist aber, dass der Auftraggeber z. B. 
durch die Verwendung aufwen-
digeren Materials einen zusätzli-

chen, vertraglich nicht geschulde-
ten Vorteil erlangt, der durch eine 
deutlich verlängerte Nutzungs-
dauer entstehen könnte.

Anmerkungen
Der Unternehmer schuldet nicht 
nur eine Anpassung seiner Leis-
tung bei einer Änderung der an-
erkannten Regeln der Technik 
zwischen Vertragsschluss und Ab-
nahme sondern auch zwischen 
Abnahme der Werkleistung und 
Abnahme der Mängelbeseiti-
gung. Die Werkleistung muss 
hiernach im Zeitpunkt der Ab-
nahme der Mängelbeseitigung 
den in diesem Zeitpunkt gültigen 
anerkannten Regeln der Technik 
und gesetzlichen Vorschriften ge-
nügen, dies auch dann, wenn im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
bzw. der ursprünglichen Abnah-
me der Werkleistung noch ande-
re anerkannte Regeln der Technik 
und gesetzliche Vorschriften Gül-
tigkeit hatten. Der mangelhaft 
arbeitende Unternehmer muss 
daher auch dann für die Kosten 
der Mängelbeseitigung aufkom-
men, wenn mit der Mängelbesei-
tigung eine Verbesserung / Mo-
dernisierung verbunden ist. Zur 
Begründung eines Anspruchs auf 
eine Mehrvergütung muss der 
Unternehmer darlegen, dass der 
Auftraggeber durch die Einhal-
tung der geänderten anerkannten 
Regeln der Technik und gesetz-
lichen Vorschriften einen Vorteil 
erlangt hat, der entsprechend zu 
vergüten wäre. Einen Ausgleich 
gäbe es z. B. unter dem Gesichts-
punkt „Neu für Alt“.               
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Fachkräftemangel ist kein Gerücht --- Bilden Sie jetzt aus!

In diesem Jahr interessieren sich deutlich mehr junge Menschen für eine duale Ausbildung! 
Mehr als  2000 Bewerber suchen noch einen Ausbildungsplatz – Investieren Sie in die Zukunft 
Ihres Betriebes!

Bitte melden Sie noch zu besetzende Ausbildungsstellen 
- bei der Agentur für Arbeit 01801-66 44 66*
- bei der IHK im Oberbergischen Kreis  02261-8101 965 oder sonst 0221-1640 623
- bei der Kreishandwerkerschaft     02202-93 59 19 
falls Sie das noch nicht getan haben. 

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

Lernen Sie die Bewerberinnen und Bewerber persönlich kennen – die Zeugnisnote allein darf 
nicht entscheidend sein! 
Entdecken Sie die Potenziale, die in jungen Menschen stecken und überlegen Sie, wie Ihr
Unternehmen von diesen Talenten profi tieren kann .
  

Gesucht werden noch dringend:  

Im Oberbergischen Kreis Ausbildungsplätze für 

 » Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel
 » Verkäufer/in
 » Bürokaufmann/Bürokauffrau
 » Kfz. Mechatroniker/in
 » Medizinische Fachangestellte/r
 » Industriemechaniker/in

Im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen Ausbildungsplätze für 

 » Kaufmann/frau im Einzelhandel
 » Verkäufer/in
 » Büroberufe wie z.B. Bürokaufl eute, Industriekaufl eute usw.
 » Medizinische/r Fachangestellter/r
 » Metallberufe wie z.B. Kfz.-Mechatroniker, Industriemechaniker
 » Friseure
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Auskunftsanspruch abgelehnter
Bewerber; Beweislastverteilung

EuGH 19.04.2012 (C-415/10), Rechtssa-
che Galina Meister 

Das BAG hatte in dem Vorlage-
verfahren dem EuGH die Fra-
ge vorgelegt, ob es das Gemein-

schaftsrecht gebietet, einer abgelehnten 
Bewerberin einen Auskunftsanspruch ge-
gen ein Unternehmen einzuräumen, wenn 
das Unternehmen ihre Bewerbung nicht 
berücksichtigt hat, obgleich die Bewerbe-
rin die Voraussetzungen für eine von dem 
Unternehmen aus-geschriebene Stelle er-
füllt. Der EuGH sollte insbesondere die 
Frage beantworten, ob die Bewerberin von 
dem Unternehmen die Auskunft verlangen 
kann, ob es eine/n andere/n Bewerber/in 
eingestellt hat und wenn ja, aufgrund wel-
cher Kriterien diese Anstellung erfolgt ist. 

Der EuGH hat nunmehr grundsätzlich 
einen Auskunftsanspruch des abgelehn-
ten Bewerbers über den tatsächlich ausge-
wählten Konkurrenten abgelehnt. Aller-
dings kann nach Ansicht des EuGH die 
generelle Weigerung des Arbeitgebers, den 
abgelehnten Bewerbern Informationen 
über das Bewerbungsverfahren zu erteilen, 
einen Gesichtspunkt darstellen, der im 
Rahmen des Nachweises von Tatsachen, 

die das Vorliegen einer Diskriminierung 
vermuten lassen, heranzuziehen ist. 

Der EuGH stellt zu Recht fest, dass ent-
sprechend dem deutschen Recht die Richt-
linien keine Auskunftsansprüche über den 
erfolgreichen Bewerber oder gar eine Indiz-
wirkung kennen. Die Weigerung, Bewerber-
daten weiterzugeben, bietet keine Anhalts-
punkte für eine Diskriminierung.  Für die 
Entscheidung der Frage, ob das Schweigen 
des Arbeitgebers ein Umstand ist, der das 
Vorliegen einer vom Arbeitnehmer darge-
legten Diskriminierung vermuten lässt, kön-
nen folgende Gesichtspunkte von Bedeutung 
sein: 

• das offensichtliche Entsprechen von Be-
werberqualifi kation und Anforderungs-
profi l der ausgeschriebenen Stelle,

• die unterbliebene Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch 

• oder das eventuell erneute Unterbleiben 
einer Einladung desselben Bewerbers, 
wenn der Arbeitgeber eine zweite Bewer-
berauswahl für dieselbe Stelle durchge-
führt hat. 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen 
des EuGH dürfte das Schweigen des Arbeit-

gebers kein ausreichendes Indiz für eine Dis-
kriminierungsvermutung sein, wenn eine 
Initiativbewerbung vorliegt, der Bewerber of-
fensichtlich nicht die im Stellenprofi l genann-
ten Qualifi kationen erfüllt oder es sich offen-
sichtlich um keine ernsthafte Bewerbung 
handelt.  Dient eine Bewerbung ausschließ-
lich dem Zweck, eine Geldquelle zu erschlie-
ßen und das System des staatlichen Rechts-
schutzes ad absurdum zu führen, scheitert ein 
geltend gemachter Entschädigungsanspruch - 
auch bereits nach bisheriger Rechtsprechung 
- an der mangelnden Ernsthaftigkeit der Be-
werbung. 

Sofern ein Unternehmen einen Bewerber 
ohne Angabe näherer Informationen über 
die Besetzung der ausgeschriebenen Arbeits-
stelle ablehnt, obgleich dieser ausdrücklich 
Auskünfte über den Ablauf und den Aus-
gang des Bewerbungsverfahrens eingefordert 
hat, besteht nunmehr zumindest ein erhöhtes 
Risiko, dass der Bewerber (mit Erfolg) einen 
Entschädigungsanspruch geltend macht. Zu-
mindest verschiebt sich ggf. die Beweislast zu 
Ungunsten des Arbeitgebers. 

Für Fragen zu diesem Themenbereich 
können Sie sich an die Rechtsabteilung der 
Kreishandwerkerschaft wenden.  



Was können Beschäftigte tun, wenn sie 
befürchten, dass ihre berufliche Tätigkeit 

die Ursache für ein gesundheitliches Prob-
lem oder eine Erkrankung sein könnte?

Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen geben Hinweise.

Hat das nachlassende Hörvermö-
gen etwas mit dem Lärm in der 
Werkshalle zu tun? Sind Schwä-

che und Unwohlsein Folgen einer Dienst-
reise ins Ausland?

Die Betroffenen sollten zunächst zu ih-
rem Hausarzt, der die Symptome abklärt 
und eine erste Einschätzung zu den mög-
lichen Krankheitsursachen geben kann. 
Wenn nötig wird ein Facharzt hinzugezo-
gen. Ist der Arzt der Meinung, dass es sich 
um eine Berufskrankheit handeln könnte, 
meldet er dies an die zuständige Berufsge-
nossenschaft (BG) oder Unfallkasse (BK-
Verdachtsanzeige).

Auch die Erkrankten können sich 
selbst formlos an ihre BG oder Unfallkas-
se wenden. Hat der Arbeitgeber Kenntnis 
von der möglichen Berufskrankheit, muss 
auch er den Unfallversicherungsträger 
(UV-Träger) informieren. Auch die Kran-

kenkassen können eine mögliche Berufs-
krankheit melden.

Nach Eingang der Meldung wendet 
sich der Unfallversicherungsträger an den 
Betroffenen, um den für die Entscheidung 
relevanten Sachverhalt zu ermitteln. Dazu 
gehören die Krankengeschichte und als 
besonders wichtiger Aspekt die Bedingun-
gen am Arbeitsplatz. Anschließend wird 
der UV-Träger prüfen, ob die Erkrankung 
tatsächlich von den Arbeitsbedingungen 
verursacht wurde. Dazu können auch 
fachärztliche Gutachten in Auftrag gege-
ben werden.

Über das Ergebnis der Prüfung werden 
die Betroffenen so bald wie möglich infor-
miert. Allerdings nehmen die Ermittlun-
gen, insbesondere zu den Verhältnissen 
am Arbeitsplatz, oft viel Zeit in Anspruch.

Liegt tatsächlich eine Berufskrankheit 
vor, ist es das vorrangige Ziel, mit allen ge-
eigneten Mitteln die Krankheit zu heilen. 
Sofern dies nicht möglich ist, gilt es, die 
Krankheit zu lindern und eine Verschlim-

merung zu vermeiden. Die gesetzliche 
Unfallversicherung bietet dazu eine breite 
Palette von Leistungen - von der medizini-
schen Versorgung bis hin zur berufl ichen 
Reintegration. Hat die Erkrankung eine 
körperliche Beeinträchtigung zur Folge 
(Minderung der Erwerbsfähigkeit, MdE, 
von mindestens 20 Prozent), erhalten die 
Betroffenen eine Rente.

Nach der Defi nition des Gesetzgebers 
kommen als Berufskrankheiten nur Er-
krankungen in Frage, die „durch beson-
dere Einwirkungen verursacht sind, denen 
bestimmte Personengruppen durch ihre 
Arbeit in erheblich höherem Grad aus-
gesetzt sind als die übrige Bevölkerung.“ 
Vor allem sind dies Erkrankungen, die in 
der so genannten Berufskrankheitenlis-
te aufgeführt sind. Sie umfasst derzeit 73 
Krankheitstatbestände.

Im Jahr 2010 registrierten die Berufs-
genossenschaften und Unfallkassen mehr 
als 30.000 neue Fälle bestätigter Berufs-
krankheiten.  
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de

Online
dwerk

eeM@rktplatzM@rktplatz



Kein Schmerzensgeld für 
„misslungenen“ Friseurbesuch 

Das zuständige Amtsgericht hatte 
folgenden (typischen) Fall zu ent-
scheiden: 

Im Juni 2010 suchte die Klägerin den 
Friseursalon der Beklagten auf, um sich die 
Haare färben und ihre Spitzen schneiden zu 
lassen. Das von Natur aus dünne und feine 
Deckhaar sollte jedoch nach dem Wunsch 
der Kundin lediglich um einen halben Zen-
timeter gekürzt werden. Des Weiteren teilte 
sie der Friseurin mit, dass sie in der Vergan-
genheit bereits schon mehrmals von Friseuren 
„verschnitten“ wurde und dagegen juristisch 
vorgehe. Während des gesamten Schneide-
vorgangs erhob die Klägerin keinerlei Ein-
wände. Da die Klägerin anschließend noch 
einen Termin bei der Kosmetikerin hatte, ver-
zichtete sie auf das Föhnen, zeigte sich aber 
über das Ergebnis zufrieden.

 
Am übernächsten Tag beschwerte sie sich, 

da die Haare zu kurz geschnitten worden sei-
en. Sie habe richtige Löcher, durch welche 
man die Kopfhaut durchschimmern sehe. 
Dadurch fühle sie sich regelrecht entstellt. 
Dadurch begründete die Klägerin auch ihren 
Schmerzensgeldanspruch.

 
Das zuständige Amtsgericht wies die Kla-

ge jedoch als unbegründet ab. Selbst wenn 
man unterstellen würde, dass die Haare zu 
stark gekürzt wurden, liege allenfalls eine ge-
ringfügige Verletzung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts vor. Die Rechtsprechung 
habe bisher nur dann einen Schmerzensgeld-
anspruch nach Friseurbesuchen angenom-
men, wenn ein Kunde dauerhafte Schäden 
am Haar oder der Kopfhaut davongetragen 
habe. Dies sei vorliegend jedoch nicht gege-
ben. Die bloße Missachtung des persönlichen 
Wunsches der Klägerin sei jedenfalls nicht 
ausreichend, selbst wenn dies mit einer Ent-
täuschung oder Verärgerung verbunden ist. 

Des Weiteren käme ein Schmerzensgeldan-
spruch nur in Betracht, wenn die Kundin 
durch einen völlig misslungenen Haarschnitt 
völlig „entstellt“ worden sei. 

 
Durch Inaugenscheinnahme des klägeri-

schen Kopfhaares durch das Gericht konnte 
festgestellt werden, dass die Kopfhaut aus je-
dem Blickwinkel durchscheint und sichtbar 
ist. Dies hänge mit dem individuellen Haar-
zustand der Klägerin zusammen und nicht 
mit einer etwaigen Pfl ichtverletzung der Be-
klagten. Dass die Kopfhaut nach einem Fri-
seurbesuch stärker zu sehen sei, liege also in 
der Natur der Sache, so das Gericht. Im Üb-
rigen müsse der Klägerin auch ein erhebliches 
Mitverschulden angerechnet werden, da sie 
während des gesamten Schneidevorgangs kei-
ne Einwände erhoben hatte. 

Amtsgericht München, Urteil v. 
07.10.2011, Az. 173 C 15875/11
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen, Tel.: (0 21 83)41 78 29
Fax: (0 21 83)41 77 97 · ralf.thielen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen



Elektro Pütz
Meisterbetrieb seit über 30 Jahren
· Projektierung · Verkauf · Antennenanlagen · Photovoltaik 
· Montage und Inbetriebnahme von Gebäudesystemtechnik

Neuensaaler Str. 12 · 51515 Kürten-Biesfeld · Tel.: (0 22 07)34 34 · www.elektropuetz.de
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Die Anzahl von im Internet ge-
schlossenen Verträgen nimmt ste-
tig zu. Hierbei nutzen insbeson-

dere Verbraucher die Möglichkeiten von 
Online-Shops und kaufen Waren oder be-
stellen Dienstleistungen via Internet. Das 
verstärkte Interesse von Verbrauchern an 
Onlinegeschäften hat in letzter Zeit zuneh-
mend unseriöse Anbieter auf den Plan geru-
fen. Durch intransparente und zum Teil irre-
führende Gestaltungen ihrer Website wurden 
Kunden zum Abschluss kostenpfl ichtiger 
Verträge verleitet, obwohl die Kosten für den 
Verbraucher nicht deutlich erkennbar waren. 
Laut einer Studie des Meinungsforschungs-
instituts infas haben auf diese Weise bereits 
mehr als 5,4 Millionen Deutsche kosten-
pfl ichtige Verträge geschlossen, obwohl sie 
sich über die Kostenpfl icht nicht bewusst wa-
ren. 

Zum besseren Schutz von Verbrauchern 
vor diesen sog. „Kostenfallen“ unseriöser An-
bieter hat der Bundestag Anfang März 2012 
ein Gesetz verabschiedet, das für mehr Kost-
entransparenz im Internet sorgen soll. 

Informationspflichten 
Die beabsichtigte Transparenz soll zunächst 
dadurch erreicht werden, dass dem Verbrau-
cher bestimmte Informationen nicht nur 
deutlicher als bisher, sondern auch zu einem 
festgelegten Zeitpunkt erteilt werden (hier-
zu ausführlicher unten). Inhaltlich betrifft 
die Pfl icht gezielte vorvertragliche Informa-
tionen, die in Artikel 246 § 1 Absatz 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch (EGBGB) geregelt sind. Konkret 
handelt es sich um die Information über: 
• die wesentlichen Merkmale der Ware oder 

der Dienstleistung,
• die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn 

dieser eine dauernde oder regelmäßig wie-
derkehrende Leistung zum Inhalt hat,

• den Gesamtpreis der Ware oder der 
Dienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle 
über den Unternehmer abgeführten Steu-
ern oder, wenn kein genauer Preis ange-
geben werden kann, seine Berechnungs-
grundlage, die dem Verbraucher eine 

Überprüfung des Preises ermöglicht,
• gegebenenfalls zusätzlich anfallende Lie-

fer- und Versandkosten sowie einen Hin-
weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung ge-
stellt werden. 

Beachtung der Form 
Die vorgenannten Informationen müssen 
dem Verbraucher künftig klar und verständ-
lich in hervorgehobener Weise zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies bedeutet vor 
allem, dass diese Informationen – im Gegen-
satz zu allen sonstigen vorvertraglichen Hin-
weisen und Angaben – redaktionell derart 
aufbereitet sein müssen, dass sie optisch her-
vorstechen. Auf welche Weise diese gestalteri-
sche Hervorhebung erfolgt, ist grundsätzlich 
dem Unternehmer überlassen. Denkbar ist u. 
a., diese Informationen z.B. durch Fettdruck 
oder durch einen Rahmen von anderen An-
gaben abzuheben, so dass sie dem Verbrau-
cher unmittelbar ins Auge springen. 

Zeitpunkt der Informationserteilung 
Neben der gestalterischen Hervorhebung, 
müssen die Informationen zu einer bestimm-
ten Zeit erteilt werden. Nach Vorgabe des 
Gesetzes sind dem Verbraucher die Informa-
tionen unmittelbar bevor er seine Bestel-
lung abgibt, zur Verfügung zu stellen. Bei 
gewöhnlichen Bestellvorgängen im Internet 
empfi ehlt es sich daher, die Information erst 
bei einem der letzten Bestellschritte vorzu-
nehmen. Maßgeblich für die zeitliche Aus-
richtung ist der Zeitpunkt, in dem der Ver-
braucher verbindlich die Bestellung per Klick 
absendet. ist der Zeitpunkt, in dem der Ver-
braucher verbindlich die Bestellung per Klick 
absendet. 

Einführung der sog. „Button-Lösung“ 
Maßgebliche Neuheit des Gesetzes ist die 
Einführung der sog. „Button-Lösung“. Be-
triebe sind hiernach verpfl ichtet, den Bestell-
vorgang im Internet so zu gestalten, dass sich 
der Verbraucher unmissverständlich zu einer 
Zahlung verpfl ichten kann. Der Verbraucher 
muss demnach während oder bei Abschluss 
des Bestellvorgangs bestätigen, dass er weiß, 

dass es sich bei der Bestellung um einen kos-
tenpfl ichtigen Vertrag handelt. 

Das Gesetz sieht vor, dass dieser Anfor-
derung grundsätzlich nur dann ausreichend 
nachgekommen wird, wenn der Verbraucher 
eine Schaltfl äche (Button) auf der Website 
anklickt, auf der gut lesbar nichts anderes 
als die Wörter „zahlungspflichtig bestel-
len“ steht. Zulässig sind auch andere Formu-
lierungen. Allerdings müssen auch diese klar 
und unmissverständlich zum Ausdruck brin-
gen, dass es sich bei der Bestellung der Ware 
oder der- Dienstleistung um ein kostenpfl ich-
tiges Geschäft handelt. 

Ob der „zahlungspfl ichtig bestellen“-But-
ton zugleich der abschließende Bestell-Button 
zum verbindlichen Vertragsschluss ist, oder 
zwei einzelne, von einander getrennte Buttons 
installiert werden, ist grundsätzlich unerheb-
lich. Entscheidend ist im letzten Fall nur, dass 
der Bestellbutton zum Vertragsschluss zeit-
lich nach dem „zahlungspfl ichtig bestellen“-
Button anzuklicken ist. Anderenfalls wäre 
der gesetzlichen Pfl icht nicht genügt, da der 
Verbraucher erst nach Abschluss des Vertrages 
bestätigen würde, dass ihm seine Zahlungs-
pfl icht bekannt ist.  Schließt ein Verbraucher 
im Internet künftig einen Vertrag, ohne zu-
vor den „zahlungspfl ichtig bestellen“-Button 
gedrückt zu haben, kommt der Vertrag nicht 
zustande. In diesem Fall ist der Verbraucher zu 
keiner Zahlung verpfl ichtet. Das Anklicken 
eines solchen Buttons ist daher für die Wirk-
samkeit und Abwicklung online geschlossener 
Verträge von zentraler Bedeutung. 

Ab wann gelten die neuen Pflichten? 
Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz 
muss noch weitere formale Schritte des Ge-
setzgebungsprozesses passieren. Voraussicht-
lich wird das Gesetz am 1. Juli 2012 in Kraft 
treten, so dass eine alsbaldige Umgestaltung 
der jeweiligen Websites geboten ist. 

Ein Merkblatt zur Erfüllung der neuen 
Rechtspfl ichten von Online-Händlern fi n-
den Sie auf unserer Internetseite www.hand-
werk-direkt.de im Mitgliederbereich unter 
dem Stichwort „Fernabsatzverträge“. 

Websitegestaltung bei Verbraucherverträgen



Untersuchungspflicht bzw. Hinweis-
pflicht des KFZ – Händlers bei
unfallbedingten Vorschäden

Dem Gericht lag folgender Fall zur 
Entscheidung vor:

Ein Gebrauchtwagenhändler 
hatte an die Klägerin eine Mer-
cedes A- Klasse als Gebraucht-

wagen verkauft für einen Kaufpreis 
von 8.490,00 EUR. Dabei pries er das 
Fahrzeug als „sehr gepflegt“ an. Im an-
schließenden Kaufvertrag wurde dann 
vermerkt, dass das Fahrzeug einen re-
parierten Unfallschaden im Front- 
und Heckbereich habe. Nach einem 
Sachverständigengutachten wurde je-
doch festgestellt, dass es sich dabei 
um erhebliche Schäden handelte, wel-
che nicht fachgerecht repariert wurden 
und eine entsprechende fachgerechte 
Reparatur 9.200,00 EUR kosten wür-
de. Der Gutachter führte weiter aus, 
dass der KFZ – Händler bereits durch 
Inaugenscheinnahme die Mangelhaf-
tigkeit der Reparatur hätte erkennen 
müssen. 

Die Klägerin erklärte daraufhin die 
Anfechtung des Kaufvertrages wegen 
arglistiger Täuschung und erhob Kla-
ge. Vor dem zuständigen Kammerge-
richt bekam diese auch Recht. 

Das Gericht stellte fest, dass die 
Klägerin in zweierlei Hinsicht ge-
täuscht worden sei. Zum einen han-
delte der KFZ – Händler arglistig, 
weil er die vertragswesentlichen Erklä-
rungen ohne hinreichende Erkennt-
nisgrundlage „ins Blaue hinein“ abge-
geben habe, da er im entsprechenden 
Inserat das Fahrzeug als „sehr gepflegt, 
lückenlos scheckheftgepflegt“ und mit 
„TÜV/AU mangelfrei neu“ bewor-
ben hatte. Nach dem seriösen Auftre-
ten und der Werbung durfte die Klä-
gerin ein Fahrzeug erwarten, dessen 
Instandsetzung die Bezeichnung ei-
ner Reparatur verdiene, und zwar eine 
mangelfreie und fachgerechte Behe-
bung der Unfallschäden. 

Zum anderen hatte der KFZ – Händ-
ler den bei einer Sichtprüfung erkennba-
ren Mangel arglistig verschwiegen. Das 
Gericht stellte dabei fest, dass den KFZ 
– Händler zwar keine allgemeine Unter-
suchungspfl icht treffe, eine solche aber 
bestehe, wenn er mit der Möglichkeit ei-
nes Mangels rechnen müsse.  Einen Ge-
brauchtwagenhändler, welcher die unfall-
bedingte Vorschädigung des Fahrzeugs 
kenne, treffe diese Pfl icht zumindest im 
Rahmen der Sichtprüfung. Daher handele 
der KFZ – Händler arglistig, weil er ent-
weder den erkennbaren Mangel bei Sicht-
prüfung verschwiegen oder die Mitteilung 
unterlassen hat, keine solche Prüfung vor-
genommen zu haben. 

Dementsprechend wurde der KFZ 
– Händler zur Rückzahlung des Kauf-
preises verurteilt. 

Kammergericht Berlin, Urteil vom 
01.09.2011 – Az. 8 U 42 / 10
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Nachtragspreise und
Leistungsverweigerungsrecht 

Der Auftraggeber, Hersteller für In-
dustrie- und Gewerbeanlagen, be-
auftragt den Auftragnehmer mit 

Abbrucharbeiten auf einem Grundstück. 
Hierfür erhält der Auftragnehmer keine Ver-
gütung in Geld, sondern darf den anfallenden 
Stahlschrott selbst verwerten. Dies war ange-
sichts der erheblich gestiegenen Stahlpreise 
für den Auftragnehmer zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses auskömmlich. Im Herbst 
2008 kommt es jedoch entgegen jeder Erwar-
tung zu einem Verfall der für Stahlschrott zu 
erzielenden Preisen, so dass der Auftragneh-
mer vom Auftraggeber eine Abänderung der 
ursprünglichen Vergütungsvereinbarung ver-
langt mit dem Ziel, nun doch eine zusätzli-
che Vergütung in Geld zu erhalten. Über die 
Höhe dieser Zusatzvergütung entsteht in der 
Folge Streit. Da der  Auftraggeber bis zuletzt 
nicht der vom Auftragnehmer beanspruchten 
Vertragsanpassung zugestimmt hat, stellt der 
Auftragnehmer sämtliche weiteren Arbeiten 
an dem gegenständlichen Bauvorhaben ein. 

Der Auftraggeber kündigt hierauf fristlos und 
verlangt nunmehr den Ersatz des durch die 
Kündigung des Vertrags entstandenen Scha-
dens. 

Das Oberlandesgericht gab dem Auftrag-
geber Recht. Der Auftragnehmer ist für den 
Fall, dass keine Einigung über die Vergütung 
einer Nachtragsposition zu Stande kommt, 
nicht berechtigt, die Arbeiten vollständig ein-
zustellen. Eine wirksame Anordnung nach 
§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B verpfl ichtet den 
Auftragnehmer vielmehr zur Ausführung der 
angeordneten Zusatz-/Änderungsleistungen. 
Etwas anderes gilt ausnahmsweise lediglich 
dann, wenn der Auftraggeber eine Vergü-
tungsanpassung von vornherein zu Unrecht 
ablehnt. 

Vorliegend ist es dem Auftragnehmer 
nicht gelungen, ein ordnungsgemäßes An-
gebot an den Auftraggeber abzugeben, so 
dass die vorgenannte Ausnahme irrelevant 

ist. Der Auftragnehmer hat bei der Erstel-
lung seines Angebots übersehen, dass er 
seinen vermeintlichen Mehrvergütungs-
anspruch im Einzelnen und unter Offen-
legung der Kalkulationsgrundlage hätte 
darlegen müssen. Dies ist nicht geschehen. 
Mithin war der Auftraggeber angesichts der 
fortgesetzten Leistungsverweigerung des 
Auftragnehmers zur Kündigung des Ver-
trags berechtigt. 

Hinweis: Dem einen oder anderen ist die 
Formulierung des „Wegfalls der Geschäfts-
grundlage“ ein Begriff. Aber auch aus diesem 
Grundsatz hat das Oberlandesgericht kein 
Leistungsverweigerungsrecht des Auftragneh-
mers herleiten können, da der dieser das Risi-
ko der fallenden Marktpreise für Stahlschrott 
vollumfänglich und bewusst übernommen 
hat.  

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 
22.12.2011 – 21 U 111/10     
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Scheinselbstständigkeit spielt bei
Betriebsprüfungen eine

nennenswerte Rolle

Das Phänomen der Schein-
selbstständigkeit spielt im 
Rahmen der Prüfungen und 

Ermittlungen der Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit der Zollverwaltung 
weiterhin eine nennenswerte Rolle. 
Scheinselbstständigkeit beschreibt „die 
Tätigkeit einer Person, die zwar formal 
selbstständig ist, tatsächlich aber vom 
vermeintlichen Auftraggeber wie ein 
Arbeitnehmer beschäftigt wird“. Sie 
unterfällt als Deliktform dem Strafge-
setzbuch (Vorenthalten und Veruntreu-
en von Arbeitsentgelt). Scheinselbst-
ständigkeit ist vornehmlich in den 
Branchen Baugewerbe (einschließlich 

Baunebengewerbe), Spedition, Trans-
port und Logistik sowie Garten- und 
Landschaftsbau anzutreffen. 

Darüber hinaus kommt Schein-
selbstständigkeit tendenziell auch in 
verschiedenen Bereichen des Hand-
werks sowie in der Branche Sicherheits-
dienstleistungen vor. Auch in ande-
ren, nicht explizit genannten Branchen 
könnten sich - je nach Fallgestaltung - 
im Rahmen von Prüfungen und Ermitt-
lungen Anhaltspunkte für eine Schein-
selbstständigkeit ergeben. Sofern bei 
den Beteiligten Zweifel bestehen, ob 
eine selbstständige Tätigkeit oder eine 

abhängige Beschäftigung vorliegt, kön-
nen sowohl der Auftraggeber als auch 
der Auftragnehmer den Antrag auf 
Klärung des sozialversicherungsrecht-
lichen Status stellen. Die Clearingstel-
le der Deutschen Rentenversicherung 
Bund bestimmt dann den Status des 
Erwerbstätigen nach einer Gesamtwür-
digung aller Umstände des Einzelfalls. 
Die zuständigen Krankenkassen haben 
seit 2005 zwingend eine Statusfeststel-
lung herbeizuführen, wenn sich aus der 
Anmeldung eines Beschäftigten ergibt, 
dass dieser Angehöriger des Arbeitge-
bers oder geschäftsführender Gesell-
schafter einer GmbH ist.  





Untersuchungs- und Rügepflichten
beim Kauf von Fertigbetonteilen 

Die Klägerin, ein Bauunterneh-
men, wurde beauftragt, ein 
Einkaufszentrum zu errichten. 

Hierfür bezieht das Unternehmen Fertig-
betonteile bei einem darauf spezialisier-
ten Hersteller. Die gelieferten Fertigtei-
le werden verbaut. Wegen verschiedener, 
zahlreicher Mängel weigert sich das Bau-
unternehmen, die Fertigbetonteile zu be-
zahlen. Mangelbehaftet waren z.B. die 
Hauptträger und die Pfetten, die unzuläs-
sige Toleranzabweichungen vom Soll-Maß 
aufwiesen. Zudem seien lastabnehmende 
Konsolen nicht entsprechend der Statik 
gefertigt worden. Schließlich seien auch 
die Bügelschlösser der Rundstützen man-
gelhaft. 

Bei Berechnung der Kosten für die 
Mangelbeseitigung wird festgestellt, 

dass diese den Kaufpreis für diese Tei-
le deutlich übersteigen. Daher min-
dert das Bauunternehmen den Kauf-
preis auf Null. Der Hersteller der 
Fertigbetonteile bestreitet die Mängel 
und klagt auf Zahlung des Kaufprei-
ses. Das Oberlandesgericht gibt der 
Klage statt. 

Nach den Feststellungen des Gerichts 
bedarf es keiner gutachterlichen Klä-
rung, ob Mängel vorliegen oder nicht. 
Die Klage ist bereits aus Rechtsgründen 
statthaft, denn die Minderung durch 
den Bauunternehmer ist unbegrün-
det. Bei dem Vertrag über die Herstel-
lung und Lieferung der Betonfertigteile 
handelt es sich um ein Handelsgeschäft 
entsprechend § 377 HGB. Daher hät-
te der Bauunternehmer die gelieferten 

Fertigbauteile unverzüglich untersu-
chen müssen. Bei Sukzessivlieferungen 
(nacheinander folgende Teillieferungen) 
beinhaltet diese Pfl icht wenigstens eine 
stichprobenweise Untersuchung jeder 
Lieferung. 

Im vorliegenden zu entscheidenden 
Fall hat das Bauunternehmen allerdings 
die Fertigbetonteile widerspruchslos ent-
gegengenommen und verbaut, obwohl 
es die Mängel im Prozess als ganz erheb-
lich und schwerwiegend bezeichnet hat. 
Wenn dieser Sachvortrag als wahr unter-
stellt wird, dann hätten die Mängel jedoch 
bereits schon bei Anlieferung der Teile er-
kannt werden müssen.  

Oberlandesgericht Brandenburg, Ur-
teil vom 22.2.2012 – 4 U 69/11 
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Rundfunkbeitrag ab 2013 

Zum 1. Januar 2013 tritt ein neuer 
Staatsvertrag zur Finanzierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

in Kraft. Mit ihm wird die Finanzierung von 
einer geräteabhängigen Gebühr auf ein Bei-
tragsmodell umgestellt, wobei sich die Höhe 
des künftigen Zahlbetrages bei Betrieben 
nach der Anzahl der Betriebsstätten (Filia-
len), Mitarbeitern und Fahrzeugen bemisst. 

Berechnung des Rundfunkbeitrages 
Betriebsstätten: 
• Der Beitrag bemisst sich nach den Be-

triebsstätten, nicht nach dem Unter-
nehmen. Als Betriebsstätte gelten da-
bei nur ortsfeste Filialen. Baucontainer 
oder Reinigungsobjekte von Gebäuder-
einigern gelten nicht als Betriebsstätte. 
Zudem muss in der Betriebsstätte ein 
Arbeitsplatz eingerichtet sein. Es muss 
aber nicht zwingend ein Beschäftigter 
in der Betriebsstätte arbeiten. 

• Der Zahlbetrag pro Betriebsstätte 
hängt ab vom Durchschnitt der im vor-
angegangenen Jahr sozialversicherungs-
pfl ichtig beschäftigten Personen. Es 
zählt die An-zahl der Personen, egal ob 
sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Soge-
nannte Minijobber („400-Euro-Kräf-
te“) und Auszubildende werden nicht 
berücksichtigt. Personen, die in meh-
reren Betriebstätten arbeiten (Bäcke-
reifachverkäuferin, die von Montag bis 
Donnerstag in Filiale 1 und von Freitag 
bis Samstag in Filiale 2 arbeitet), wer-
den nur einmal gezählt. 

• Die Höhe des Zahlbetrags kann folgen-
der Tabelle entnommen werden:

Staffel   Beschäftigte pro  Anzahl der Beitragshöhe
  Betriebsstätte  Beiträge  pro Monat
1  0 bis 8       1/3     5,99 EUR 
2   9 bis 19        1   17,98 EUR 
3   20 bis 49   2   35,96 EUR 
4   50 bis 249      5   89,90 EUR 
5   250 bis 499      10         179,80 EUR 
6   500 bis 999      20         359,60 EUR 
7   1.000 bis 4.999      40         719,20 EUR 
8   5.000 bis 9.999      80      1.438,40 EUR 
9   10.000 bis 19.999  120      2.157,60 EUR 
10   ab 20.000     180      3.236,40 EUR

Weitere Einzelheiten sind im 15. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag geregelt, der 
unter dem folgenden Link abrufbar ist:
http://www.rlp.de/ministerpraesident/
staatskanzlei/medien

Kraftfahrzeuge: 
• Pro Betriebsstätte ist ein zugelasse-

nes Kraftfahrzeug (PKW, LKW, Ge-
ländewagen, Omnibus) beitragsfrei. 
Eine konkrete Zuordnung zu einer be-
stimmten Betriebsstätte ist nicht nötig. 
Für jedes weitere zugelassene Kraftfahr-
zeug wird ein Beitrag in Höhe von 5,99 
Euro fällig. 

• Für nicht zugelassene Fahrzeuge oder 
zulassungsfreie Fahrzeuge (bestimmte 
Baumaschinen) fällt kein Beitrag an. 

• Es sind nur die Anzahl und der Zu-
lassungsort der Kfz anzugeben, keine 
Kennzeichen. Einzelne Fahrzeuge, z.B. 
Vorführwagen eines Autohauses, kön-
nen problemlos ausgetauscht werden, 
solange der Fahrzeugbestand sich nicht 
ändert. 

Rechenbeispiele: 
• Ein Handwerksbetrieb hat zwei Filialen 

mit neun und fünf sozialversicherungs-
pfl ichtig beschäftigten Mitarbeitern. 
Zusätzlich arbeiten in der ersten Filiale 
ein Azubi und eine 400-Euro-Kraft. Die 
drei Fahrzeuge stehen alle bei Filiale 2. 

Es fällt folgender monatlicher Rundfunkbeitrag an: 
Filiale 1: Neun Mitarbeiter (Azubi und Minijobber irrelevant):  17,98 EUR
Filiale 2: Fünf Mitarbeiter      5,99 EUR
Kfz: (Zwei beitragsfreie Kfz, da zwei Filialen; Standort egal):  5,99 EUR 
Insgesamt:     29,96 EUR

• Ein Handwerksmeister führt seinen 
Betrieb alleine ohne weitere Beschäftig-
te. Er nutzt auch keinen betrieblichen 
PKW 

Es fällt folgender Rundfunkbeitrag an: 
Betriebsstätte
(kein sv-pfl ichtiger Beschäftigter):  5,99 Euro 

Allgemeine Hinweise: 
• Die Rundfunkanstalten gehen im Lau-

fe des Jahres 2012 auf alle Betriebe zu 
und fragen die Daten ab, die sie zur 
Berechnung des Beitrages benötigen. 
Wichtig: Reagiert der Betrieb nicht, 
wird derselbe Betrag verlangt, der im 
Dezember 2012 fällig wurde, mindes-
tens jedoch 17.98 Euro. Spätere Erstat-
tungen sind nur bis zum 31. Dezember 
2014 möglich. 

• Als Beitragsschuldner gilt der Inhaber, 
so wie er in der Handwerksrolle einge-
tragen ist bzw. der Fahrzeughalter. 

• Eventuell vorhandene Einzugsermäch-
tigungen gelten weiter, auch die Zahl-
weise von drei Monatsgebühren in 
der Mitte eines Dreimonatszeitraumes 
bleibt erhalten. 

• Eine Betriebsgründung bzw. Eröffnung 
einer Filiale muss angemeldet werden. 

• Wird ein Betrieb geschlossen, muss er 
abgemeldet werden. Die Pfl icht zur 
Zahlung des Rundfunkbeitrages er-
lischt erst mit Ablauf des Monates, in 
dem die Abmeldung eingeht.

• Wohin sich die Betriebe für An- und 
Abmeldungen bzw. Änderungen wen-
den müssen, steht voraussichtlich erst 
ab Ende 2012 fest.  





Wenn der Chef plötzlich ausfällt … 

Wie inhabergeführte Betriebe
für den Notfall vorsorgen

I N KLEI N EN U N D MITTELSTÄN-
DISCH EN U NTERN EHMEN IST 
DER CH EF OFT DER ZENTRA-
LE DREH- U N D ANGELPU N KT 
FÜ R ALLE WICHTIGEN ENT-
SCH EI DU NGEN U N D AKTIVITÄ-
TEN, OH N E I H N LÄU FT HÄU FIG 
N ICHTS. FÄLLT ER PLÖTZLICH 
AUS, KAN N DAS U NTERN EH-
MEN I N SCH I EFLAGE GERATEN, 
DA HÄU FIG EI N E WEITERE FÜ H-
RU NGSEBEN E FEH LT. MIT DER 
RICHTIGEN VORSORGE U N D EI-
N EM NOTFALLPLAN SI N D U N-
TERN EHMEN FÜ R SOLCH E FÄLLE 
GEWAPPN ET.

Es geschah auf der Fahrt zu einem 
Kunden: Durch einen schweren 
Verkehrsunfall fi el Walter B., In-

haber einer kleinen Dachdeckerei für sie-
ben Monate aus. „Man sollte sich recht-
zeitig darüber Gedanken machen, wie 
es im Fall der Fälle weitergeht und eine 
entsprechende Vorsorge treffen“ rät Re-
gionalgeschäftsführer Rainer Wallenfang 
von der IKK classic. Denn: Fehlt eine 
Führung dauerhaft, oder kann 
der Chef nicht mehr in seinen 
Betrieb zurückkehren, stehen 
schnell alle Räder still. Kunden sprin-
gen ab, Mitarbeiter kündigen, der Um-
satz und Gewinn sinken. Im schlimms-
ten Fall droht sogar die Schließung des 
Unternehmens. Deshalb sollten Unter-
nehmer für den eigenen Ausfall unbe-
dingt frühzeitig vorsorgen und sich mit 
einem Notfallplan und -koffer– im ei-
genen Interesse – für eine solche Aus-
nahmesituation wappnen.

So wie die Frau von Walter B., die 
nach dem Unfall ihres Mannes kurzer-
hand die Führung des Betriebs übernahm.  
„Ein Glück, dass ich über alle wichtigen 

Vollmachten und so auch über die Fir-
menkonten verfüge“, so Claudia B. „Ich 
konnte anfallende Rechnungen bezahlen, 
Gehälter überweisen, Forderungen des Fi-
nanzamtes begleichen und vieles mehr“.

Dabei hängt die Vorbereitung auf eine 
solche Notlage nicht zuletzt von der Grö-
ße  und der Struktur des Unternehmens 
ab. Wer kann und soll die Geschäfte fort-
führen? Hier sind mehrere Antworten 
möglich: ein Familien- oder Betriebsange-
höriger oder ein externer Interimsmana-
ger kommen infrage. 

„Wenn ein Familienangehöriger oder 
Verwandter die Führung übernimmt, ist 
Vorsicht geboten: Durch die Situation 
sind Angehörige emotional meist schon 
stark belastet. Häufi g fehlen die Kraft und 
der freie Kopf, um den Betrieb zu führen. 
Die Leitung einem Betriebsangehörigen 
oder einem ex- ternen Inte-
r i m s m a - nager zu 
über- t r a -

gen, könnte deshalb besser sein, so Rainer 
Wallenfang von der IKK classic. Betroffe-
ne sollten jedoch unbedingt vereinbaren, 

dass wichtige Entscheidungen nur mit der 
Zustimmung eines Familienangehörigen 
getroffen werden dürfen.

Walter und Claudia B. hatten sich be-
reits bei der Gründung des Betriebs Ge-
danken zu einem solchen Notfall gemacht 
und waren deshalb gut vorbereitet. „Wir 
haben von allen wichtigen Papieren Ko-
pien gemacht und weitere entscheidende 
Dinge in einen Koffer gepackt, den unser 
Firmenanwalt bei sich aufbewahrt“, sagt 
sie. 

Ein solcher Koffer sollte folgende Din-
ge beinhalten:

• alle notwendigen Vollmachten
• Pins und Passwörter für Geschäfts- und 

Privatkonten
•  der Tresorschlüssel
• alle laufenden Verträge (Miet-, Pacht- 

Kredit- und Arbeitsverträge)
• Bilanzen und Vermögensaufstellungen 

der letzten drei Jahre 
•  wichtige Versicherungspolicen

• Handelsregister- und Grundbuchaus-
züge

• genaue Aufgabenverteilung 
im Betrieb

• strategische Vorgaben, Konzepte 
und vereinbarte Ziele von Mitarbei-
tern
• Hintergrundinformationen zu Kun-
den und Lieferanten

„Zu guter Letzt haben sollte man 
sich auch noch Gedanken darüber 
machen, wie ein längerer Ausfall 
vom Betriebsinhaber an Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeiter kom-
muniziert werden soll, um allzu gro-

ße Verunsicherungen zu vermeiden, rät 
Rainer Wallenfang von der IKK classic 
abschließend.                                      
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7. Thermographie-Sonderaktion mit 
dem Rheinisch-Bergischen Kreis 

Am 10. Mai 2012 haben der Rhei-
nisch-Bergische Kreis und die 
Kreishandwerkerschaft Bergi-

sches Land zum bereits 7. Mal einen In-
formationsabend „Schwachstellen er-
kannt – Was nun?“ für die Teilnehmer 
der Thermographie-Sonderaktion ange-
boten. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurden die Immobilienbesitzer in das 
Haus der Kreishandwerkerschaft eingela-
den, deren Immobilie mit Infrarotkame-
ra auf energetische Schwachstellen hin 
untersucht worden waren. Die Ergebnis-
se der Untersuchungen wurden in Form 
eines Gutachtens übergeben. Thermogra-

phen, Energieberater sowie Innungsober-
meister und Referenten erläuterten den 
ca. 80 Personen die Möglichkeiten der 
energetischen Gebäudesanierung und ga-
ben Empfehlungen, wie ein solches Sa-
nierungsvorhaben sinnvoll angegangen 
werden kann. Vertreter der Kreissparkas-
se Köln und der VR-Bank Bergisch Glad-
bach standen wieder für Fragen hinsicht-
lich der Finanzierung und Förderung von 
Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung. 
Hauptgeschäftsführer Neu stellte in sei-
nem Eingangsstatement fest, dass eine der 
wichtigsten Ressourcen die Energieein-
sparungspotentiale seien und verwies auf 

die Dauerausstellung, welche gemeinsam 
mit der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, 
dem Oberbergischen Kreis und auch der 
Stadt Leverkusen erarbeitet worden sei, 
im Bergischen Energiekompetenzzentrum 
auf der ehemaligen Mülldeponie Leppe, 
hin. Hier sei etwas herausragendes ent-
standen und er lädt alle Anwesenden ein, 
diese Ausstellung einmal zu besichtigen. 

Gerhard Wölwer, Leitung der Abtei-
lung Kreis und Regionalentwicklung des 
Rheinisch-Bergischen Kreises, moderierte 
die Veranstaltung.  
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Abschied von Horst Halbach 

In einer kleinen Feierstunde wurde 
Herr Horst Halbach, der seit dem 
1.10.1973 bis zum 31.12.2011 die 

überbetriebliche Ausbildung der Kraft-
fahrzeuginnung geleitet hat, in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det. Begonnen hat Herr Halbach mit 
der überbetrieblichen Ausbildung in ei-
ner alten Tankstelle auf der Höhestraße 
in Burscheid in zwei Räumen mit ei-
ner Werkbank – nach und nach wurden 
eine Hebebühne mit Achsmessanlage 
und ein Motortester angeschafft. Fünf 
Jahre nach dem Start erfolgte dann 
die Überlegung zur Anmietung neuer 
Räumlichkeiten und man mietete von 
der Schuhfabrik ARA im Geilenbacher 
Weg in Burscheid neue Räumlichkeiten 
an. Die Arbeiten, wie z. B. der Einbau 
von Toren und die Aushebung der Gru-
ben für Benzinabscheider und Prüf-
stände, wurden von Herrn Halbach 

und seinen Kollegen aus dem Ehrenamt 
damals in Eigenleistung getätigt. Aber 
es wurden immer mehr Auszubildende 
und so wurde sich für einen komplet-
ten Neubau entschieden. Am 7.9.1990 
war die Grundsteinlegung in der neu-
en Werkstatt. Herr Halbach überwach-
te den Fortgang der Bauarbeiten vor 
Ort, so dass im Jahr 1992 die neue 
überbetriebliche Ausbildungsstätte in 
Burscheid eingeweiht werden konnte. 
Ebenfalls war Herr Halbach Beisitzer in 
der Schiedsstelle der Kraftfahrzeugin-
nung und übernahm auch immer große 
Teile der Organisation der Zwischen- 
und Gesellenprüfungen. Herr Halbach 
setzte sich auch immer ein und nutzte 
seine Kontakte zur Industrie, um Spen-
den zu erhalten, wie z. B. Fahrzeuge, 
die heute in der ÜBL anzutreffen sind 
und auf diesem Wege gespendet wur-
den. Auch in der Erwachsenenschu-

lung war Herr Halbach intensiv tätig. 
Obermeister Irlenbusch und Hauptge-
schäftsführer Neu bedanken sich daher 
auch bei Herrn Halbach für sein gro-
ßes Engagement, seine Leidenschaft für 
den Autoberuf, seine sozialen Kompe-
tenzen im Umgang mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Obermeis-
ter Irlenbusch befand, dass Herr Hal-
bach immer das Aushängeschild der 
Kraftfahrzeuginnung gewesen sei und 
Hauptgeschäftsführer Neu attestierte 
ihm, dass er das Herz stets am rechten 
Fleck getragen habe. 

Vielen Dank Herr Halbach für 38 
Jahre treue Dienste in der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land. Für seine 
Verdienste bekam Herr Halbach auch 
die Sonderstufe der Verdienstnadel des 
Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes ver-
liehen.  
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Goldene Meisterbriefe

Runde Geburtstage

Arbeitnehmerjubiläen Betriebsjubiläen
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» Klaus Rust 10.3.2012
 Bergneustadt, Maler- und Lackiererinnung
  
» Achim Halstenbach 12.4.2012
 Wiehl, Maler- und Lackiererinnung
  
» Erich Tappe 5.6.2012
 Nümbrecht, Bäckerinnung

» Siegfried Spangenberg 20.6.2012
 Badenweiler, Elektroinnung
  
» Wilhelm Schmitz 24.7.2012
 Overath, Innung für Metalltechnik
  
» Bruno Bongen 27.7.2012
 Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung

100 Jahre
» H. u. H. Schwamborn Bauunternehmung GmbH       20.7.2012
 Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung
 
50 Jahre  
» Dipl.-Ing. Armin Laule Fliesenfachbetrieb 25.7.2012
 Leverkusen, Baugewerksinnung

25 Jahre  
» ASS-Ehreshoven Auto-Sport Service Center GmbH    4.6.2012
 Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Joachim Dietrich 1.6.2012
 Auto-Schumacher GmbH
 Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung
  
» Jörg Meinersmann 7.7.2012
 RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
 Leverkusen, Elektroinnung

» Volker Wendel 3.6.2012 50 Jahre
 Vorstandsmitglied der Tischlerinnung
  
» Kurt Troempert 9.6.2012 70 Jahre
 ehem. Vorstandsmitglied der Bäckerinnung
  
» Jürgen Arnold 26.6.2012 65 Jahre
 ehem. stellv. Obermeister der Kraftfahrzeuginnung
     

» Helmut Wirths 1.7.2012 80 Jahre
 Ehrenobermeister der Tischlerinnung
  
» Volker Steffens 15.7.2012 55 Jahre
 Obermeister der Friseurinnung
  
» Jochen Platz 29.7.2012 55 Jahre
 Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

» Sarah Eschweiler
 Rösrath, Kraftfahrzeuginnung
» Christian Pietrula
 Nümbrecht, Kraftfahrzeuginnung
» Jakob Johns
 Reichshof, Dachdeckerinnung
» Schmitz und Büscher GbR
 Kürten, Baugewerksinnung
» Carsten Klimek
 Wermelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Frank Biwo
 Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung
» Kfz-Service Corli GmbH
 Kürten, Kraftfahrzeuginnung
» Daniel Kopp
 Marienheide, Kraftfahrzeuginnung

» Dominik Döpper
 Overath, Baugewerksinnung
» Formart Die Schreinerei UG
 (haftungsbeschränkt) & Co. KG
 Wiehl, Tischlerinnung
» Cornelia Binder
 Bergisch Gladbach, Friseurinnung
» Widdel GmbH
 Reichshof, Elektroinnung
» Fuchs Bau GmbH 
 Overath, Baugewerksinnung
» Dirk Kay de Griesbourné
 Leverkusen, Dachdeckerinnung
» Helga Sigrid Fenstermacher
 Morsbach, Kraftfahrzeuginnung

Neue Innungsmitglieder



Goldener Meisterbrief
für Bernhard Knapp

Am 11.4.1962 legte Herr Bern-
hard Knapp die Meisterprüfung 
im Kraftfahrzeugelektrikerhand-

werk vor dem Meisterprüfungsausschuss 
bei der Handwerkskammer Flensburg ab.

Daher wurde Herrn Knapp durch 
Herrn Obermeister Reiner Irlenbusch, 
Herrn Kreishandwerksmeister Bert 
Emundts und Herrn Hauptgeschäftsfüh-
rer Heinz Gerd Neu  der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Nach Abschluss seiner Meisterprüfung 
war Herr Knapp bis 2009 als Werkstattlei-
ter, Ausbilder und Prüfer im Kfz-Bereich 
tätig. 

Goldener Meisterbrief für
Johannes Ernst Vassillière

Am 6.3.1962 legte Herr Johannes 
Ernst Vassillière die Meisterprüfung 
im Kraftfahrzeugmechanikerhand-

werk vor dem Meisterprüfungsausschuss bei 
der Handwerkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Vassillière durch 
Herrn Obermeister Reiner Irlenbusch und 
Herrn Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd 
Neu  in einer kleinen Feierstunde der 
"Goldene Meisterbrief" überreicht.

Nach Abschluss seiner Meisterprüfung 
ist Herr Vassillière bis heute mit seinem 
Bruder mit einem Kraftfahrzeugbetrieb 
und Autohaus in Leverkusen selbständig. 

Wir gratulieren Herrn Vassillière noch-
mals recht herzlich zu dieser Auszeich-
nung.  
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.
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12.6.2012, 18.00 Uhr 
 Vorstandssitzung der Elektroinnung
 
26.6.2012, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung der Baugewerksinnung 

27.6.2012, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung für Innung für Metalltechnik

27.6.2012, 19.00 Uhr
 Lossprechungsfeier der Tischlerinnung Firma Holz Richter 

GmbH, Industriepark Klause, 51789 Lindlar

2.7.2012, 19.30 Uhr
 Lossprechungsfeier der Friseurinnung Bergisches Energiekom-

petenzzentrum (Entsorgungszentrum Leppe), Am Berkebach, 
51789 Lindlar-Remshagen

7.7.2012, 11.00 Uhr 
 Lossprechungsfeier der Maler- und Lackiererinnung Berufs-

bildungszentrum, Industriestr. 55, 51399 Burscheid

28.8.2012, 19.30 Uhr
 Vorstandssitzung der Friseurinnung Hotel Stremme,
 Gummersbach

30.8.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

6.9.2012, 18.00 Uhr
 Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgung-

szentrum Leppe), Am Berkebach, 51789 
Lindlar-Remshagen

10.9.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

25.10.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

27.10.12
Wandertag der Maler- und Lackiererinnung

5.9.12, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Sachkundeschulung Airbag und Gurtstraffer 
Kraftfahrzeuginnung Ausbildungszentrum der Kreishandwer-
kerschaft, Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach
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Termine Erste Hilfe 2012
30.7.2012, 8.30 - 16.30  Erste-Hilfe Auffrischungskurs  

Bergisches Energiekompetenzzentrum Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

2./3.8.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
15./16.8.2012, 8.30 – 16.30  Erste-Hilfe Grundkurs
17.8.2012, 8.30 – 16.30  Erste-Hilfe Auffrischungskurs
1.10.2012, 8.30 - 16.30  Erste-Hilfe Auffrischungskurs  

Bergisches Energiekompetenzzentrum Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

4./5.10.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
7./8.11.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs

 6.9.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und LackiererinnungVorstandssitzung der Maler und Lackie
Bergisches Energiekompetenzzentrum (EEntsorgung-
szentrum Leppe), Am Berkebach, 51789999999999999999999 
Lindlar-Remshagen

7./8.11.2012, 8.30  16






